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Verwaltungsaufbau in den neuen Bundesländern 

Der Aufbau leistungsfähiger öffentlicher Verwaltun-
gen in den neuen Bundesländern vollzieht sich unter 
erheblichen Schwierigkeiten, teilweise sind die Ver-
hältnisse katastrophal, so daß krisenhafte Entwicklun-
gen verstärkt werden. Die bisherigen Mängel dieser 
Verwaltungen sind weiterhin ein wesentliches Hinder-
nis bei der Herstellung einheitlicher Lebensverhältnis-
se im Bundesgebiet. Die Bundesregierung, die alten 
Bundesländer und ihre Gemeinden sind daher — unbe-
schadet ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeiten — 
im Rahmen ihrer jewei ligen Möglichkeiten verpflich-
tet, den zügigen Aufbau leistungsfähiger öffentlicher 
Verwaltungen in den neuen Bundesländern verstärkt 
zu unterstützen. Wesentliche Voraussetzung für den 
gemeinsamen Erfolg ist die Bereitschaft aller zu soli

-

darischem Handeln. Die Bundesregierung hat durch 
den Einigungsvertrag Verpflichtungen übernommen, 
denen sie bisher nur unzureichend nachkommt. Sie 
wird damit ihrer besonderen gesamtstaatlichen Ver-
antwortung bei der Bewältigung der Probleme nicht 
gerecht. 

Vorbemerkung 

Der Aufbau der Verwaltungen in den neuen Bundes

-

ländern ist eine wesentliche Voraussetzung, um das 
prioritäre Ziel, möglichst schnell einheitliche Lebens- 
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verhältnisse in ganz Deutschland herzustellen, zu er-
reichen. Dieser Aufbau wird trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen zügig durchgeführt. Die streng zentrali-
stische Struktur des Systems der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik, der Dirigismus und 
die Dominanz der ehemaligen SED sowie der Verlust 
an Vertrauen in staatliches Handeln, der bei den Bür-

gern entstanden ist, machen die Dimension der Auf-
gabe deutlich. Für die Bundesregierung und die alten 
Bundesländer stand von vornherein fest, daß pa rt

-nerschaftliche Hilfe aus dem Westen in besonderer 
Weise gefordert ist. Der Weg der Partnerschaft ist im 
Einigungsvertrag vorgezeichnet. Nach Artikel 15 lei-
sten die alten Bundesländer und der Bund Verwal-
tungshilfe beim Aufbau der Landesverwaltung und 
— auf entsprechendes Ersuchen der Ministerpräsiden-
ten — bei der Durchführung bestimmter Fachaufgaben. 
Dies hat zu einem intensiven Kooperations- und Hilfe-
leistungsprozeß auf vielen Ebenen geführt. Dabei 
kommt der Partnerschaft zwischen neuen und alten 
Bundesländern und dem Bund eine Schlüsselstellung 
zu. Ausdruck dieser Partnerschaft sind u. a. die regel-
mäßigen Arbeitsbesprechungen zwischen dem Chef 
des Bundeskanzleramtes und den Chefs der Staats-
kanzleien der neuen Bundesländer und dem Chef der 
Senatskanzlei des Landes Berlin, die Gelegenheit 
geben, aktuelle Probleme ohne bürokratischen Auf-
wand zu erörtern. 

Das Geflecht partnerschaftlichen Zusammenwirkens 
hat sich bewährt und wird auch künftig dazu führen, 
daß jede mögliche Hilfe zugunsten der neuen Bundes-
länder geleistet wird. Hierbei müssen ggf. gewisse 
Abstriche am gewohnten Leistungsstandard der Ver-
waltung im westlichen Teil der Bundesrepublik 
Deutschland hingenommen werden, wenn z. B. durch 
die Bereitstellung von Personal Engpässe in bestimm-
ten Bereichen auftreten. 

Die Hilfen für die neuen Bundesländer unterliegen 
einem ständigen Entwicklungsprozeß. Bei der Beant-
wortung der gestellten Fragen wird vom Sachstand 
Mai 1991 ausgegangen. 

1. Inwieweit beteiligt sich die Bundesregierung an 
Maßnahmen, die die sachgerechte personelle Aus-
stattung der öffentlichen Verwaltungen in den 
neuen Bundesländern verbessern sollen? 

a) Der Aufbau der öffentlichen Verwaltung in den 
neuen Bundesländern vollzieht sich auf verschiede-
nen Ebenen. Es geht um den Aufbau der Landes-
verwaltung, der kommunalen Verwaltung und der 
Bundesverwaltung. Für diese Aufbauarbeit ist eine 
bedarfsgerechte personelle Verwaltungshilfe aus 
dem westlichen Teil der Bundesrepublik Deutsch-
land unverzichtbar. 

Der Schwerpunkt der Hilfe für die Landesverwal-
tung der neuen Bundesländer sowie die Verwaltung 
der Kommunen im Beitrittsgebiet liegt bei den alten 
Bundesländern, den westdeutschen Kommunen 
und deren Verbänden, die vielfach nur, wie z. B. im 
Justizbereich, über das entsprechende Fachperso-
nal verfügen. Zudem haben Länder und Kommunen 
Partnerschaften gebildet, um in enger Kooperation 

praxisnah helfen zu können. Zur Zusammenarbeit 
der Kommunen wird auf die Antwort zu Frage 8 ver-
wiesen. 

Der Bund beteiligt sich an der personellen Ausstat-
tung der neuen Bundesländer, wenn und soweit 
seine Hilfe beansprucht wird. Hierzu gehörte die 
Entsendung von Berate rn  zu den Landesbevoll-
mächtigten der neuen Länder, die bis zur Wahl der 
Ministerpräsidenten die Verwaltung leiteten und 
die organisatorischen Vorbereitungen zum Aufbau 
der Landesregierungen und zur Bewältigung ein-
zelner Fachaufgaben zu leisten hatten. Nach Bil-
dung der Landesregierungen wurden Bedienstete 
des Bundes insbesondere im Wege der Abordnung 
zur Verfügung gestellt. Im Mai 1991 waren 387 
Bundesbedienstete in den Verwaltungen der neuen 
Bundesländer tätig. Darüber hinaus finden in viel-
fältiger Form Gespräche und Beratungen z. B. im 
Rahmen von Dienstreisen statt. Insgesamt besteht 
ein Netz von Kontakten zwischen den Bundesres-
sorts und den Verwaltungen in den neuen Bundes-
ländern, die auf breiter Ebene dazu beitragen, 
deren Verwaltungskraft zu stärken. Zu weiteren 
Einzelheiten wird auf die Antwort zu Frage 2 ver-
wiesen. 

Der Bund ist bereit, auf Wunsch der neuen Bundes-
länder weiteres Personal zur Verfügung zu stellen. 
Hierbei kommt es entscheidend darauf an, gezielt 
zu helfen. Aus diesem Grunde ist in den Gesprä-
chen, die auf Einladung der Länder Mecklenburg

-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen stattgefunden haben, vereinbart worden, 
daß der Personalbedarf konkret benannt wird. Bund 
und alte Bundesländer müssen wissen, wie viele 
Personen für welche Aufgaben und Funktionen und 
für welchen Zeitraum usw. benötigt werden. Diese 
Angaben können nur die jeweiligen Verwaltungen 
der neuen Bundesländer machen, die auch die ent-
sprechenden Personalentscheidungen zu treffen 
haben. Erste konkrete Meldungen liegen aus 
Thüringen und Sachsen vor. Die Bund-Länder-
Clearingstelle für die Verwaltungshilfe (Clea ring-
stelle) hat in der Sitzung am 17. Mai 1991 beschlos-
sen, daß ein zwischen Bund und Ländern abge-
stimmtes Personalkonzept vorgelegt wird, das den 
Personalbedarf der neuen Bundesländer sowie des-
sen Deckung mit Hilfe der alten Bundesländer und 
des Bundes aufzeigt. Voraussetzung hierfür sind 
allerdings konkrete Personalbedarfsmeldungen der 
neuen Bundesländer. 

b) Um den personellen Bedarf der mehr als 7 500 
Kommunen aus den neuen Bundesländern mit den 
Bewerbungen aus den alten Bundesländern zu 
koordinieren, hat der Bundesminister des Innern 
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbän-
den eine Gemeinsame Personalbörse in Berlin 
errichtet, deren Kosten aus Bundesmitteln gedeckt 
werden. Inzwischen liegen bei der Gemeinsamen 
Personalbörse rd. 700 Anfragen aus Kommunen im 
Beitrittsgebiet und rd. 1 300 Bewerbungen aus den 
alten Bundesländern vor. 

c) Zu den vorrangigen Aufgaben des Bundes beim 
Verwaltungsaufbau in den neuen Bundesländern 
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gehört der Aufbau der eigenen Verwaltung. Der 
Aufbau der Bundesverwaltung hat nicht nur für die 
Infrastruktur, sondern auch für die Tätigkeit der 
Verwaltungen der neuen Bundesländer große Be-
deutung. 

Mit dem Beitritt der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik am 3. Oktober 1990 sind mehr 
als 200 Einrichtungen (einschließlich Bahn, Post 
und Verteidigung mehr als 4 000 Einrichtungen) mit 
mehr als 560 000 Beschäftigten auf den Bund über-
gegangen. Ein rascher und erfolgreicher Aufbau 
kann jedoch nur mit qualifizierten Mitarbeitern aus 
dem Westen erreicht werden. Deshalb wurde früh-
zeitig ein entsprechender Personaltransfer veran-
laßt, der dazu geführt hat, daß im Mai 1991 7 568 
westliche Bundesbedienste in der Bundesverwal-
tung auf dem Gebiet der neuen Bundesländer tätig 
waren. 

Die Aufgliederung nach Bundesbehörden ergibt im 
einzelnen folgendes Bild: 

Bundesbehörde Zahl der westlichen 
Bundesbediensteten 

in der Bundesverwaltung 
im Beitrittsgebiet 

Bundeskanzleramt (BK) 5 
Bundesminister des Auswärtigen 
(AA) 11 
Bundesminister des Innern (BMI) 849 
Bundesminister der Justiz (BMJ) 12 
Bundesminister der Finanzen 
(BMF) 582 
Bundesminister für Wirtschaft 
(BMWi) 40 
Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
(BML) 12 
Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung (BMA) 1 554 
Bundesminister der Verteidigung 

(BMVg) 
(Verwaltung und Soldaten) 2 399 
Bundesminister für Familie und 
Senioren (BMFuS) 1 
Bundesminister für Frauen und 
Jugend (BMFJ) 5 
Bundesminister für Gesundheit 
(BMG) 4 
Bundesminister für Verkehr 
(BMV) 
(einschl. Bundesbahn) 146 
Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktor- 
sicherheit (BMU) 10 
Bundesminister für Post und 
Telekommunikation (BMPT) 
(einschl. Telekom, Postbank und 
Postdienst) 1 679 
Bundesminister für Raumord- 
nung, Bauwesen und Städtebau 
(BMBau) 10 

Bundesminister für Forschung 
und Technologie (BMFT) 14 
Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft (BMBW) 10 
Bundesminister für wirtschaft- 
liche Zusammenarbeit (BMZ) 4 
Bundespresseamt (BPA) 4 
Bundesrechnungshof (BRH) 11 
Deutsche Bundesbank (BBk) 206 

Gesamt: 7 568 

2. Welche finanziellen und organisatorischen Hilfen 
leistet die Bundesregierung beim Aufbau öffent-
licher Verwaltungen in den neuen Bundesländern, 
und welche Maßnahmen sind insoweit zukünftig 
geplant? 

a) Der Bund leistet zum Aufbau der Verwaltungen der 
neuen Bundesländer und ihrer Kommunen finan-
zielle Hilfe u. a. zur Förderung des Personaltrans-
fers, zur Durchführung von Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen, zur organisatorischen und fachlichen 
Beratung und zur Ausstattung von Fachbehörden. 
Zur Finanzierung der personellen Versorgung trägt 
der Bund auch dort  bei, wo er selbst kein Fachper-
sonal zur Verfügung stellen kann. Insgesamt beläuft 
sich die finanzielle Hilfe des Bundes für die Jahre 
1990 bis 1992 auf rd. 900 Mio. DM. 

Zur finanziellen Hilfe des Bundes gehören folgende 
Maßnahmen: 

— Im Bereich der Justiz hat der Bund im Jahr 1990 
zu den Personalkosten für Richter der alten Bun-
desländer, die in den neuen Bundesländern tätig 
waren, rd. 2,1 Mio. DM aufgewendet. Für die 
Jahre 1991 bis 1993 sind zur Mitfinanzierung von 
Abordnungen von Richtern, Staatsanwälten, 
Rechtspflegern und .Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle in den neuen Bundesländern je-
weils 130,6 Mio. DM eingeplant. 

— Für die Entsendung von Bundesbediensteten 
und Bundesbediensteten im Ruhestand in die 
neuen Bundesländer wurden 1990' 40 Mio. DM 
zur Deckung von Reisekosten, Familienheim-
fahrten, Aufwandsentschädigungen usw. im 
Bundeshaushalt veranschlagt. Dafür stehen 1991 
130 Mio. DM zur Verfügung. 

— Für qualifizierte Bundesbedienstete, die zu 
einem Land im Beitrittsgebiet versetzt werden, 
sowie für die Einstellung von Bundesbedienste-
ten im Ruhestand in den neuen Bundesländern 
gewährt der Bund bis 1992 Personalkostenzu-
schüsse. Im Bundeshaushalt 1991 ist dafür ein 
Betrag von 20 Mio. DM veranschlagt. 

— Zur Gewinnung qualifizierten Personals aus dem 
alten Bundesgebiet gewährt der Bund Perso-
nalkostenzuschüsse an Gemeinden, Gemeinde-
verbände, Landkreise, kommunale Verwal-
tungsgemeinschaften, kommunale Spitzenver-
bände und andere Einrichtungen mit kommuna-
lem Bezug in den neuen Bundesländern. Hierfür 
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waren 1990 10 Mio. DM verfügbar. Für 1991 und 
1992 sind jeweils 100 Mio. DM eingeplant. 

Aus diesem Haushaltsansatz werden auch die 
Personalausgaben für 50 Rechtsanwälte finan-
ziert, die die Vermögensämter der Landkreise 
und kreisfreien Städte der neuen Bundesländer 
bei der Regelung von Vermögensfragen beraten. 

— Der BMV trägt die Kosten für 20 Bedienstete, die 
von den Straßenbauverwaltungen der alten Bun-
desländer zum BMV für den Einsatz in den 
neuen Bundesländern abgeordnet worden sind. 

— Für die Finanzierung von Projektteams in- und 
ausländischer Beratungsunternehmen, die die 
Bearbeitung komplexer Investitionsvorhaben 
von der Projektdefinition über die Antragstel-
lung bis zur Genehmigung fachübergreifend be-
gleiten, stehen 1991 20 Mio. DM Bundesmittel 
zur Verfügung, die durch Mittel des EG-Regio-
nalfonds in gleicher Höhe verdoppelt werden. 

— Der BMI fördert 1990 bis 1993 mit insgesamt 
9,5 Mio. DM das Projekt „Hilfen zum Aufbau der 
kommunalen Selbstverwaltung in den neuen 
Bundesländern" der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände. Hierbei geht es 
insbesondere um Arbeitshilfen und Stufen-
modelle für den schrittweisen Aufbau leistungs-
fähiger Kommunalverwaltungen, um die Ein-
richtungen und Unterhaltung einer Clearingstel-
le für Fortbildung und Hilfeersuchen von Kom-
munen in den neuen Bundesländern sowie um 
die Versorgung dieser Kommunen mit wichtigen 
Informationen. 

— Wegen der Finanzierung von Aus- und Fort-
bildungsmaßnahmen wird auf die Antwort zu 
Frage 4 verwiesen. 

— Den Behörden in den neuen Bundesländern wer-
den Ausstattungshilfen in vielfältiger Form ge-
währt. Dazu gehört die Überlassung von Büro-
ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen zur 
Durchführung bestimmter Fachaufgaben (Bau-
geräte für Straßenbauverwaltungen, EDV-An-
lagen für Grundbuchämter usw.) sowie Geset-
zestexte, Verwaltungsvorschriften, Vordrucke 
und Fachliteratur. Der BMI hat u. a. alle Land-
kreise, kreisfreien Städte, Städte und Gemein-
den der neuen Bundesländer mit einer Samm-
lung des Bundesrechts versorgt. Dafür wurden 
rd. 4 Mio. DM verausgabt. Den Polizeidienststel-
len der neuen Bundesländer wurden als Sofort-
maßnahme im Herbst 1990 Dienstvorschriften 
und Gesetzeskommentare im Wert von rd. 
800 000 DM zur Verfügung gestellt. Zur Ausstat-
tung der Bereitschaftspolizeien der neuen Län-
der mit modernen Führungs- und Einsatzmitteln 
sind in den Haushalt des BMI 1991 10 Mio. DM 
eingestellt worden; für die Haushaltsplanung 
der Jahre 1992 bis 1994 sind rd. 90 Mio. DM vor-
gesehen. 

b) Zum Aufbau der Bundesverwaltung in den neuen 
Bundesländern wird der Bund in den kommenden 

Jahren einen laufenden Personal- und Sachauf-
wand in der Größenordnung von 8 bis 9 Mrd. DM 
jährlich haben. Weitere 1 bis 2 Mrd. DM fallen 
jährlich für den Ausbau der Verwaltung an (z. B. 
Verbesserung der Verwaltungsausstattung, Neu-
bau und Herrichtung von Dienstgebäuden). 
Vor diesem Hintergrund erhält der Beitrag des Bun-
des für den Aufbau der Verwaltungen der neuen 
Bundesländer besonderes Gewicht. 

c) Die organisatorischen Hilfen des Bundes reichen 
von Maßnahmen zum Aufbau der Verwaltungsbe

-

hörden bis zur Unterstützung dieser Behörden bei 
der Durchführung bestimmter Fachaufgaben. Zen-
trale Bedeutung hat die Clearingstelle, die als 
Kooperationsinstrument durch Beschluß der Regie-
rungschefs von Bund und Ländern vom 29. August 
1990 geschaffen und Aufnahme in die Protokoll-
notiz zu Artikel 15 des Einigungsvertrages gefun-
den hat. Zur Vorbereitung und Umsetzung ihrer Be-
schlüsse wurde eine Geschäftsstelle beim BMI ein-
gerichtet. Zu den von der Clearingstelle geleisteten 
Arbeiten gehören Empfehlungen, die zum Aufbau 
und zu den Aufgaben der obersten und der 
nachgeordneten Landesbehörden sowie zum Stel-
lenbedarf in der Aufbauphase 1991/1992 ausgear-
beitet und den neuen Bundesländern zur Verfü-
gung gestellt worden sind. Wegen der weiteren 
Arbeiten der Clearingstelle wird auf die Antwort zu 
Frage 6 verwiesen. 

In Ergänzung dazu- leisten Bundesressorts organisatori-
sche Hilfe beim Aufbau der Fachverwaltungen in den 
neuen Bundesländern. So hat z. B. der BMF die neuen 
Bundesländer mit Organisationsempfehlungen beim 
Aufbau der Oberfinanzdirektionen und Finanzämter 
unterstützt, der BMU mit Empfehlungen für den Auf-
bau und die Gliederungen der Landesumweltverwal-
tungen. Der BMV hilft z. B. bei der Einrichtung von 
Führerschein-, Kfz-Zulassungs- und Bußgeldstellen, 
bei der Wahrnehmung von Luftfahrtaufgaben der 
Länder, bei schiffahrts- und hafenpolizeilichen Auf-
gaben, der Bekämpfung von Ölverschmutzungen und 
weiteren Aufgaben. Der BMWi und seine nachgeord-
neten Behörden Physikalisch-Technische-Bundesan-
stalt (PTB), Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM), Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) und Bundeskartellamt (BKartA) 
helfen den neuen Bundesländern durch Empfehlungen 
und Beratung beim Aufbau von Eichverwaltung, amt-
lichen Materialprüfungseinrichtungen, Geologischen 
Landesämtern, Länderkartellbehörden, Bergbehörden 
und Gewerbeaufsichtsämtern. 

Der BMBW hat den Aufbau der Förderungsverwaltung 
in den neuen Bundesländern (216 kommunale Ämter 
und zwölf Studentenwerke) unterstützt und dabei u. a. 
auch kassentechnische Hilfe geleistet. So wurde die 
Auszahlung der Förderungsleistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im 1. Quar-
tal 1991 durch die Bundeskasse Berlin-Ost vorgenom-
men und der Länderanteil von 55 v. H. vom Bund voll 
finanziert. Das DV-gestützte Bewilligungsverfahren ist 
mit Hilfe der Datenzentrale Baden-Württemberg und 
des bereits bestehenden DV-Verbundes der alten Bun-
desländer schon seit Ap ril 1991 funktionsfähig, nach- 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/916 

dem geeignete Rechenzentren ausgewählt, ihr Aufbau 
unterstützt und die komplexen Programme installiert 
worden sind. 

Beim BMI ist ein Beauftragter für die neuen Bundes-
länder bestellt worden, dem ein Arbeitsstab zur Seite 
steht, der beim Aufbau der kommunalen Verwaltungs-
strukturen durch Information und Beratung Unterstüt-
zung leistet. In anderen Bundesressorts sind Arbeits-
stäbe eingerichtet worden, die die Behördenleitung in 
Grundsatzfragen beraten. Dazu gehören u. a. die im 
BMWi und BMA eingerichteten „Leitungsstäbe neue 
Bundesländer", deren Aufgabe in der Beobachtung, 
Analyse, Beratung und Koordinierung von Maßnah-
men in den Bereichen der Wirtschafts- sowie Arbeits- 
und Sozialpolitik in den neuen Bundesländern liegt. 
Darüber hinaus sind Projektgruppen in den neuen 
Bundesländern tätig, die Hilfe beim Verwaltungsauf-
bau vor Ort leisten. Beispielhaft sind die in den Außen-
stellen des BMV in Berlin eingerichteten Projektgrup-
pen, die die Verkehrsverwaltungen der neuen Bundes-
länder organisatorisch und fachlich beraten, sowie die 
in der Außenstelle des BMBau eingerichteten Fachbe-
reiche, die vorrangig die Aufgabe haben, die neuen 
Bundesländer, Kreise und Kommunen bei der Um-
setzung der umfangreichen Förderprogramme des 
BMBau durch Bereitstellung von Arbeitsanleitungen 
und Informationsgrundlagen sowie durch Beratung 
organisatorisch und personell gezielt zu unterstützen. 
Weiterhin wurde der Außenstelle die Zuständigkeit für 
die Vorbereitung und Durchführung der umfangrei-
chen städtebaulichen Förderungsprogramme über-
tragen. 

Bei der Einführung des Berufsbeamtentums und bei 
der Anwendung des in den neuen Bundesländern mit 
den Maßgaben des Einigungsvertrages übergangs-
weise geltenden Bundesbeamtenrechts werden die 
neuen Bundesländer umfassend durch Bund-Länder-
Arbeitsgruppen unterstützt. Die Arbeitsgruppe „Ein-
führung des Berufsbeamtentums in den neuen Län-
dern" hat u. a. den Musterentwurf eines beamtenrecht-
lichen Vorschaltgesetzes erarbeitet, der notwendige 
ergänzende Bestimmungen für die Landes- und Kom-
munalbeamten vorsieht. Die Arbeitsgruppe „Personal-
vertretungsrecht" unterstützt die neuen Bundesländer 
insbesondere bei der Erarbeitung von eigenen Perso-
nalvertretungsgesetzen. 

Zu den Hilfen beim Verwaltungsvollzug zählen Ar-
beitsanleitungen, die von den Bundesressorts auf zahl-
reichen Sachgebieten erarbeitet wurden. Dazu gehö-
ren u. a. Anleitungen zur Anmeldung vermögensrecht-
licher Ansprüche, zur Übertragung kommunalen Ver-
mögens und zur Förderung von Investitionen durch die 
Kommunen, Empfehlungen zur Anwendung des Inve-
stitionsgesetzes und des Vermögensgesetzes für Inve-
stitionen auf anmeldebelastete Immobilien, Anleitun-
gen zu wohnungswirtschaftlich bedeutsamen Regelun-
gen, wie z. B. die Neuerungen aus dem Hemmnisse-
beseitigungsgesetz mit Bedeutung für Städtebau und 
Wohnungswesen, Hinweise zur Anwendung baupla-
nungsrechtlicher Instrumente des Baugesetzbuchs und 
des Raumordnungsrechts, Muster-Richtlinien für 
Eigenheimerbeihilfen, staatsangehörigkeitsrechtliche 
Rundschreiben an die Staatsangehörigkeitsfragen be-

arbeitenden Landesbehörden sowie Anleitungen zum 
Bundesvertriebenengesetz und zum Häftlingshilfe-
gesetz, Hinweise zur Richtlinie für die Gewährung von 
Personalkostenzuschüssen an Gemeinden, Hinweise 
zur Durchführung des Unterhaltssicherungsgesetzes 
usw. 

Um einen unmittelbaren Erfahrungs- und Informa-
tionsaustausch mit den Kommunen zu ermöglichen, 
wurden seit September 1990 elf Kommunalkonferen-
zen in den neuen Bundesländern durchgeführt. Hier-
bei ging es u. a. darum, Landräte und Bürgermeister 
mit den Investitionsförderungsprogrammen des Bun-
des vertraut zu machen. Weitere Kommunalkonferen-
zen sind für den Herbst dieses Jahres geplant. Darüber 
hinaus finden unter Federführung der Fachressorts des 
Bundes Zwischenbilanzkonferenzen statt. Diese Kon-
ferenzen haben den Zweck, den Sachstand bei der 
Umsetzung der Förderprogramme des Bundes festzu-
stellen und erforderliche Hilfestellung zur beschleu-
nigten Abwicklung zu geben. 

Der BMV entsendet Fachleute in ausgewählte Kreise 
und Kommunen, um diese bei Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen zu beraten. 

Auf Anregung der Bundesregierung haben sich zur 
Umsetzung des Gemeinschaftswerks Aufschwung Ost 
auf kommunaler Ebene unter Vorsitz des Landrats oder 
Oberbürgermeisters bereits vielfach Aufbaustäbe 
gebildet. Erfahrene Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung, 
der örtlichen Wirtschaft und ihrer Verbände sowie des 
Handwerks, der Kammern und Gewerkschaften berei-
ten Entscheidungen im Zusammenhang mit dem regio-
nalen Strukturwandel vor, bündeln Informationen und 
bringen Maßnahmen auf den Weg. 

Der Bund stellt Ländern und Kommunen Liegenschaf-
ten für unmittelbare Verwaltungsaufgaben (z. B. 
Dienstgebäude, Schulen) mit Preisnachlässen von 
25 Prozent für die Länder und bis zu 75 Prozent für die 
Kommunen zur Verfügung. Die Treuhandanstalt über-
läßt den Gemeinden die Nutzung der MfS-Objekte 
— wegen eventueller Rückgabeansprüche früherer 
Eigentümer zunächst für drei Jahre —, soweit sie zur 
Erfüllung eigener Verwaltungsaufgaben benötigt wer-
den. Wenn keine Rückgabeansprüche früherer Eigen-
tümer bestehen, sollen die benötigten Grundstücke 
von der Treuhandanstalt vorrangig an die Gemeinden 
zu günstigen Bedingungen veräußert werden. 

Als Informationsinstrument für die Kommunen dient 
der vom BMI herausgegebene „Infodienst Kommu-
nal", der zunächst wöchentlich erschienen ist und jetzt 
vierzehntägig allen Gemeinden, Landkreisen sowie 
den kommunalen Mandatsträgern in den neuen Bun-
desländern als Hilfe für die in der kommunalen Praxis 
anstehenden Fragen zur Verfügung gestellt wird (Auf-
lage: 25 000). 

3. Welche dienstrechtlichen und besoldungsrecht-
lichen Regelungen hält die Bundesregierung für er-
forderlich, um einen Personalaustausch mit dem 
Ziel zu fördern, die Leistungsfähigkeit der öffent-
lichen Verwaltungen in den neuen Bundesländern 
zu stärken? 
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Zur Förderung der Entwicklung des öffentlichen Dien-
stes im Gebiet der neuen Bundesländer und im Ostteil 
Berlins hat die Bundesregierung ein Bündel von Maß-
nahmen beschlossen. Hierüber hat sie dem Deutschen 
Bundestag entsprechend der Entschließung vom 
28. Februar 1991 am 8. April 1991 umfassend berichtet 
(Drucksache 12/347). 

Als wichtiges Ziel sieht die Bundesregierung die Inte-
gration der aus den neuen Bundesländern stammen-
den fachlich und persönlich geeigneten Mitarbeiter in 
einen rechtsstaatlich ausgerichteten, leistungsfähigen 
öffentlichen Dienst an. Hierbei stehen zwei Aufgaben-
felder im Vordergrund: 

Zum einen sind die Rechtsgrundlagen des öffentlichen 
Dienstes an die bewährten Strukturen im Westen 
Deutschlands weiter anzugleichen. Die Weichen für 
einen erfolgreichen Neuanfang sind gestellt. Der Eini-
gungsvertrag hat die Entscheidung des Grundgesetzes 
über die Strukturen des öffentlichen Dienstes für das 
vereinte Deutschland bestätigt. Der Einführung des 
Berufsbeamtentums als stabilisierendem Element einer 
rechtsstaatlichen, leistungsstarken Verwaltung und 
Justiz kommt hier besondere Bedeutung zu. Auch Be-
amtenbesoldung und Tarifvergütung haben für die Er-
haltung und Gewinnung qualifizierten Personals eine 
Schlüsselfunktion. Mit der am 16. März 1991 in Kraft 
getretenen Ersten und der vom Bundeskabinett nach 
dem Maßgabenbeschluß des Bundesrates am 12. Juni 
1991 verabschiedeten Zweiten Besoldungs-Über-
gangsverordnung, die am 1. Juli 1991 in Kraft tritt, 
sowie mit den Tarifabschlüssen für den Arbeitnehmer-
bereich sind bereits wesentliche Schritte zur Errei-
chung einer allmählichen, der allgemeinen Entwick-
lung in den neuen Bundesländern angepaßten Anglei-
chung an das Vergütungsniveau im westlichen Bun-
desgebiet erfolgt. 

Zum anderen stellt sich als wesentliche Aufgabe die 
Qualifizierung der Mitarbeiter. Hierzu muß für das 
vorhandene fachlich und persönlich geeignete Perso-
nal die erforderliche Fortbildung organisiert und für 
die neuen Mitarbeiter die notwendige Ausbildung 
sichergestellt werden. Bund und Länder sind auch hier 
bereit, jede mögliche Hilfe zu leisten. Wegen der Ein-
zelheiten wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet, wie in der Antwort 
zu Frage 1 dargestellt, die Entsendung von erfahrenen 
Beamten, Richtern und Arbeitnehmern des öffent-
lichen Dienstes aus dem bisherigen Bundesgebiet in 
die Verwaltungs- und Justizeinrichtungen der neuen 
Bundesländer. Einsatzwille und Motivation der Mitar-
beiter werden durch Maßnahmen zur Chancenverbes-
serung bei der beruflichen Fortentwicklung, der Beam-
tenbesoldung und der Tarifvergütung sowie durch 
einen finanziellen Ausgleich der besonderen Lasten 
zusätzlich gefördert. Im einzelnen handelt es sich hier-
bei insbesondere um 

— die Gewährung des vollen Beförderungsgewinns 
auch für die in die neuen Länder versetzten oder 
dort wiederernannten Beamten, Richter und Sol-
daten, 

— die Gewährung einer Verwendungszulage für die 
Wahrnehmung einer höherwertigen Tätigkeit, 

— die Erhöhung der pauschalierten Aufwandsent-
schädigung, 

— die Verbesserung der Beförderungschancen bei 
Einsatz in den neuen Bundesländern, 

— verbesserte Möglichkeiten des Verwendungsauf-
stiegs, 

— verbesserte Reisebeihilfen für Heimfahrten und 

— verbesserte Versorgungsregelungen für aktive 
Beamte und Richter sowie für Ruhestandsbeamte 
und Richter im Ruhestand. 

Die dienstrechtlichen Maßnahmen zur Förderung des 
Personaltransfers werden, wie in der Antwort auf 
Frage 2 dargelegt, flankiert von finanziellen Unterstüt-
zungsprogrammen, insbesondere durch Personal-
kostenzuschüsse an Gemeinden (Richtlinie vom 
26. März 1991) und an die neuen Bundesländer (Richt-
linie vom 4. Juni 1991). Ergänzend wird auf den Bericht 
der Bundesregierung zum Auf- und Ausbau der öffent-
lichen Verwaltung und der Justiz in den neuen Bun-
desländern vom 8. August 1991 verwiesen. 

Der Bundesminister des Innern hat ein Merkblatt über 
die dienstrechtlichen Rahmenbedingungen eines vor-
übergehenden oder dauernden Einsatzes von Bedien-
steten aus dem früheren Bundesgebiet in den Verwal-
tungen im beigetretenen Teil Deutschlands erstellt. 
Dieses Merkblatt wurde den obersten Bundesbehör-
den mit der Bitte zugeleitet, es allen Bediensteten des 
jeweiligen Hauses und Geschäftsbereiches sowie den 
Ruhegehalt- und Rentenempfängern bekanntzugeben 
und Abordnungs- und Versetzungsgesuchen möglichst 
stattzugeben. 

Um die Anwendung der im Beitrittsgebiet geltenden 
dienstrechtlichen Vorschriften zu erleichtern und die 
an einer Tätigkeit oder Weiterbeschäftigung in den 
Verwaltungen in diesem Teil Deutschlands Interessier-
ten umfassend zu informieren, hat der Bundesminister 
des Innern ein Sonderheft des Infodienstes Kommunal 
zum Recht des öffentlichen Dienstes herausgegeben. 

4. Welche Maßnahmen zur Qualifizierung von Be-
schäftigten in den Verwaltungen der neuen Bun-
desländer wurden bisher ge troffen, und welche 
Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, entspre-
chende Maßnahmen zu unterstützen? 

Für die Verfügbarkeit qualifizierten Personals kommt 
es künftig vor allem darauf an, leistungsfähige und 
leistungsbereite Mitarbeiter aus den neuen Bundeslän-
dern für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Die 
Bundesregierung mißt daher der Qualifizierung von 
Bediensteten der Verwaltungen in den neuen Bundes-
ländern besondere Bedeutung zu. Das gilt für Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen sowohl für die Angehörigen 
der Bundesverwaltung als auch für die Mitarbeiter der 
neuen Bundesländer und ihrer Kommunen. 

a) Die von der Bundesverwaltung übernommenen An-
gehörigen der ehemaligen Verwaltung der Deut-
schen Demokratischen Republik und das neu einzu-
stellende Personal müssen mit den Grundlagen des 
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Verwaltungshandelns im demokratischen Rechts-
staat und den Einzelheiten des jeweiligen Fachge-
biets vertraut gemacht werden. 

In der Bundesverwaltung haben 1990 bereits rd. 
15 000 übernommene Bedienstete an Fortbildungs-
maßnahmen teilgenommen. Bis Ende 1991 wird die 
Gesamtzahl der Teilnehmer rd. 30 000 betragen, 
hinzu kommen rd. 73 000 Bedienstete der Deut-
schen Post. 

Zentraler Träger der Fortbildungsmaßnahmen des 
Bundes ist die Bundesakademie für öffentliche Ver-
waltung (BAköV). Sie bietet fünfwöchige Grund-
lagenseminare für Bedienstete in vergleichbaren 
Positionen des höheren Dienstes an. In diesen Semi-
naren werden Grundkenntnisse über Staat und Ver-
fassung, das öffentliche Dienstrecht, das allgemeine 
Verwaltungsrecht und die Wirtschafts- und Finanz-
verfassung vermittelt. Zusätzlich werden fachbezo-
gene Aufbauseminare der BAköV z. B. auf dem Ge-
biet des Haushalts- und Personalwesens durchge-
führt, die durch Qualifikationsmaßnahmen der Bun-
desressorts ergänzt werden. Entsprechende Grund-
lagenseminare werden von der Fachhochschule des 
Bundes für den gehobenen Dienst und vom Bundes-
verwaltungsamt (BVA) für den mittleren Dienst 
angeboten. Darüber hinaus bilden die Fachverwal-
tungen des Bundes ihr Personal auf den jeweiligen 
Fachgebieten fort. So hat z. B. der BMVg 350 Sach-
bearbeiter im Liegenschaftswesen der Wehrver-
waltung geschult. 

b) Um der Gefahr der Jugendarbeitslosigkeit zu be-
gegnen, hat das Bundeskabinett am 19. März 1991 
u. a. beschlossen, 10 000 Ausbildungsplätze des 
Bundes für Jugendliche aus den neuen Bundeslän-
dern zu schaffen. Die vorliegenden Meldungen zei-
gen, daß diese Zahl noch erhöht werden kann. 

Zur Unterstützung der Ausbildungsanstrengungen 
wird das BVA ein behördenübergreifendes Ausbil-
dungszentrum in Berlin errichten, das seinen Be-
trieb im Sommer 1991 aufnehmen soll. Zunächst ist 
die Ausbildung von Fachangestellten für Bürokom-
munikation geplant; die Ausbildung von Verwal-
tungsfachangestellten soll zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen. 

c) Der Bund und die alten Bundesländer haben ihre 
Bereitschaft erklärt, die neuen Bundesländer und 
deren Kommunen bei der Aus- und Fortbildung 
ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. 

(1) In der von der Clearingstelle eingesetzten Ar-
beitsgruppe „Ausbildung des Verwaltungsnach-
wuchses für die neuen Länder" haben die neuen 
Bundesländer erklärt, daß sie möglichst ab Herbst 
1991 eigenen Nachwuchs des gehobenen Dienstes 
in eigenen Fachhochschulen ausbilden wollen. Zum 
Teil sollen die Fachhochschulen mit Ausbildungs-
einrichtungen für den mittleren Dienst verbunden 
werden. Soweit entsprechende Hilfe nicht von den 
alten Bundesländern geleistet werden kann, ist der 
Bund bereit, die neuen Bundesländer bei der Ge-
winnung von Dozenten zu unterstützen und in sei-
ner Fachhochschule sowie im BVA Ausbildungs-

plätze zur Verfügung zu stellen. Für den gehobenen 
Dienst bietet der Bund den neuen Bundesländern in 
1991 100 Ausbildungsplätze und für den mittleren 
Dienst der allgemeinen inneren Verwaltung 80 
Ausbildungsplätze beim BVA an. Eine Bedarfs-
ermittlung wird z. Z. von den neuen Bundesländern 
durchgeführt. 

(2) Zur Qualifizierung des vorhandenen Personals 
bietet die BAköV den neuen Bundesländern vier-
wöchige Lehrgänge über die Grundlagen des Ver-
waltungshandelns im demokratischen Rechtsstaat 
an. Die ersten Lehrgänge haben bereits in Sachsen 
und Thüringen begonnen. Weitere Lehrgänge wer-
den in den anderen neuen Bundesländern folgen. 
Die BAköV ergänzt diese Grundlagenlehrgänge 
durch Aufbausemiare auf verschiedenen Fachge-
bieten. Sie hat im übrigen ihr gesamtes Fortbil-
dungsprogramm auch für die Bediensteten der 
neuen Länder geöffnet und ist bereit, erforder-
lichenfalls ihre Aktivitäten zugunsten der Fortbil-
dung der Mitarbeiter aus den neuen Bundesländern 
einzuschränken. Für die Fortbildung von Kommu-
nalbediensteten wird z. Z. ein besonderes Konzept 
entwickelt. Das Konzept für die Schulung der Lan-
desbediensteten wurde von der BAköV gemeinsam 
mit den Bundesländern erarbeitet. Richtlinen für die 
Gewährung von Aus- und Fortbildungskostenzu-
schüssen an Gemeinden in den neuen Bundeslän-
dern stehen vor der Fertigstellung. 

(3) Darüber hinaus veranlassen die einzelnen Bun-
desressorts für die Bediensteten der neuen Bundes-
länder Qualifikationsmaßnahmen auf ihrem jeweili-
gen Fachgebiet. 

O Der BMI führt über das Bundeskriminalamt in 
großem Umfang Lehrgänge, Einweisungen und 
Hospitationen für Polizeibeamte der neuen Bun-
desländer durch. Die Schulungen betreffen u. a. 
die Bereiche Rauschgift-, Umwelt-, Wirtschafts- 
und Waffenkriminalität, illegale Arbeitnehmer-
überlassung, die Kriminaltechnik, den kriminal-
polizeilichen Nachrichtenaustausch und den Da-
tenschutz. 

O Der BMF hat für 1 360 Bedienstete Fortbildungs-
maßnahmen für Aufgaben der Steuerverwaltung 
durchgeführt. Sie werden für Führungskräfte der 
Ministerial-, Mittel- und örtlichen Ebene fortge-
setzt. Zusätzlich koordiniert der BMF entspre-
chende Schulungsmaßnahmen der Länder. 

O Der BMA hat Mitarbeiter der Versorgungsver-
waltung und der Hauptfürsorgestellen der neuen 
Länder geschult. 

O Der BMBau ist in einem überwiegend von der 
Bundesregierung finanzierten Schulungspro-
gramm im Herbst 1990 in Zusammenarbeit mit 
den westdeutschen Partnerländern rd. 2 300 
Sachbearbeiter und Dienststellenleiter der neu 
aufzubauenden Wohngeldverwaltung auf die 
Wohngeldgewährung vorbereitet. Für die 
Durchführung der Schulungsmaßnahme wurden 
Haushaltsmittel in Höhe von 840 000 DM vom 
Bund zur Verfügung gestellt. Im Hinblick auf 
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den notwendigen Ausbau der Wohngeldverwal-
tung sind für 1991 weitere Schulungsmaßnah-
men geplant. Es ist vorgesehen, alle neuen Sach-
bearbeiter (voraussichtlich bis zu 5 000) in je-
weils dreitägigen Seminaren und die vorhande-
nen Bediensteten der Wohngeldverwaltung in 
ein- und zweitägigen Seminaren aus- bzw. wei-
terzubilden. Der Bund hat hierfür rd. 8,8 Mio. 
DM bereitgestellt. Der BMBau wird darüber hin-
aus in den Monaten August bis November 1991 
flächendeckend für alle Kreise und kreisfreien 
Städte der neuen Bundesländer Schulungspro-
gramme im Bereich des Bauplanungs- und 
Baugenehmigungsverfahrens durchführen. Für 
die zweitägigen Veranstaltungen einschließlich 
Schulungsmaterial stehen rd. 1,5 Mio. DM zur 
Verfügung. 

Der BMBau hat ferner im März und Ap ril 1991 
Schulungsveranstaltungen zur Ausschreibung 
und Vergabe von Bauleistungen durchgeführt. 
Weitere Veranstaltungen befassen sich mit der 
Anwendung der Richtlinien für die Durchfüh-
rung von Bauaufgaben (RBBau). 

Die Oberfinanzdirektionen in den Bundeslän-
dern wurden als kooperierende Mittelinstanzen 
bestimmt, die Schulungs- und Seminartätigkei-
ten für die einzurichtende Bauverwaltung in den 
neuen Bundesländern übernommen haben. 

O Der BMFJ fördert einen „Informations-, Bera-
tungs-, Fortbildungsdienst Jugendhilfe" zur 
fachlichen Qualifizierung von Mitarbeitern der 
Jugendämter im Hinblick auf den Aufbau von 
Jugendhilfestrukturen in den neuen Bundeslän-
dern. Dafür werden 1991 Mittel in Höhe von 
1,4 Mio. DM aufgewendet. Projektträger des 
Programms, das bis 1994 fortgeführt werden so ll , 
ist der Verein für Kommunalwissenschaften e.V. 

O Der BMG unterstützt ein Qualifizierungspro-
gramm für Bedienstete im Gesundheitswesen. 
Im Rahmen dieses Qualifizierungsprogramms 
wurden 1990 Mittel in Höhe von 9,4 Mio. DM 
aufgewendet. Für 1991 sind Mittel in Höhe von 
2,8 Mio. DM und für 1992 von 1,3 Mio. DM ein-
geplant. 

 

O

Der BMU hat Ausbildungsveranstaltungen zur 
Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes 
durchführen lassen. 

O Der BMVg hat von Dezember 1990 bis April 1991 
für alle Sachbearbeiter in den 220 Behörden der 
neuen Bundesländer, die das Unterhaltssiche-
rungsgesetz anwenden, Lehrgänge veranstaltet. 

O Der BMWi hat Seminare zur Fortbildung der 
Bediensteten veranstaltet, die in den neuen Lan-
desregierungen als Wirtschaftsförderungsrefe-
renten tätig sein sollen. Die nachgeordneten 
Behörden des BMWi (insbesondere BAM und 
PTB) ermöglichen Verwaltungsangehörigen der 
neuen Länder Informations-, Hospitations- und 
Praktikumsaufenthalte oder die Teilnahme an 
behördeneigenen 	Fortbildungsmaßnahmen. 
Hinzuweisen ist auch auf die insbesondere über 

die Außenstelle Berlin des BMWi organisierten 
Informations- und Beratungsveranstaltungen zur 
Wirtschaftspolitik mit Vertretern der gewerb-
lichen Wirtschaft, der Verbände und Kammern 
sowie der Verwaltungen in den neuen Bundes-
ländern. Ferner werden die neuen Bundesländer 
in die Arbeit der zahlreichen Bund-Länder-Aus-
schüsse des BMWi einbezogen und durch Semi-
narveranstaltungen auf ihre Mitarbeit vorbe-
reitet. 

• Der BMV veranstaltet für Mitarbeiter der 
Straßenbauverwaltungen der neuen Bundeslän-
der fortlaufend Qualifizierungslehrgänge (z. B. 
Haushalt, Vergabewesen, Straßenbautechnik). 
Bisher fanden mehr als 30 Lehrgänge mit über 
560 Teilnehmern statt. Auch in anderen Berei-
chen wird Ausbildung vermittelt. 

• Der BMBW hat seit Oktober 1990 über das Deut-
sche Studentenwerk ein breitangelegtes Schu-
lungsprogramm für die rd. 700 Mitarbeiter der 
neu gebildeten Ämter für Ausbildungsförderung 
durchgeführt und mit 2,3 Mio. DM finanziert. Im 
Zusammenhang damit haben fachkundige Bera-
ter aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
aus den alten Bundesländern den Aufbau der 
Ämter in den neuen Bundesländern vor Ort un-
terstützt. Außerdem wurden Hospitanzaufent-
halte in Förderungsämter der alten Bundeslän-
der vermittelt, die der praktischen Erprobung 
und Vertiefung der erworbenen theore tischen 
Kenntnisse dienten. 

d) Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
sollen Zertifikate erteilt werden, die den Inhalt der 
Fortbildungsmaßnahme und die Dauer erkennen 
lassen. Außerdem sollen die Fortbildungsangebote, 
sofern dies notwendig ist, vereinheitlicht werden. 
Die Clearingstelle hat eine Arbeitsgruppe „Fortbil-
dung" eingesetzt, die sich aus Vertretern der neuen 
Bundesländer, deren Partnerländer, der kommuna-
len Spitzenverbände und des Bundes zusammen-
setzt und sich mit diesen Themen befaßt. 

5. Welche Regelungen, die die Weiterverwendung 
von Beschäftigten der öffentlichen Verwaltungen in 
den neuen Bundesländern in anderen Bereichen 
sicherstellen sollen, wurden bisher ge troffen, und 
welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
zur Lösung der Probleme beizutragen? 

Die Beschäftigten der ehemaligen Verwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik sind teilweise 
vom Bund und den neuen Bundesländern übernom-
men worden. Soweit dies nicht möglich war, und ihr 
Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Eini-
gungsvertrages (Anlage I, Kapitel XIX, Sachgebiet A, 
Abschnitt III Nr. 1) beendet worden ist, stehen Hilfen 
der Arbeitsverwaltung nach dem Arbeitsförderungsge-
setz zur Verfügung. 

Soweit Dienststellen abgewickelt worden sind und 
deren Beschäftigte unter die Warteschleifenregelung 
fallen, sieht der Einigungsvertrag vor, daß der Arbeit- 
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geber in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung 
die für eine Weiterverwendung ggf. erforderlichen 
Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen fördert. 

Für diese Aufgabe hat die Clearingstelle die Arbeits-
gruppe „Qualifizierungs- und Weitervermittlungsmaß-
nahmen" eingerichtet, in der die obersten Bundesbe-
hörden, die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, der 
Deutsche Beamtenbund, der Deutsche Gewerkschafts-
bund, die Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport 
und Verkehr sowie die Bundesanstalt für Arbeit mit-
wirken. Die Clearingstelle hat am 22. Oktober 1990 
einen Beschluß gefaßt, in dem die Einzelheiten der 
Qualifizierungs- und Weitervermittlungsmaßnahmen 
für die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen 
und der Arbeitsverwaltung festgelegt werden. Zur 
Durchführung dieses Beschlusses hat die Arbeitsver-
waltung eine Arbeitsgruppe in Berlin für die Informa-
tion und Weiterqualifizierung von Angehörigen der 
ehemaligen Zentralverwaltung der Deutschen Demo-
kratischen Republik gebildet. 

Diese Arbeitsgruppe führt in allen Dienststellen der 
ehemaligen Zentralverwaltung der Deutschen Demo-
kratischen Republik in Berlin Informations- und 
Umschulungsmaßnahmen durch. Insgesamt sind von 
diesen Maßnahmen rd. 10 000 Personen erfaßt worden. 
Rund 4 500 Personen haben bisher an Umschulungs-
maßnahmen teilgenommen. Ziel dieser Maßnahmen ist 
es, auf eine Tätigkeit außerhalb der öffentlichen Ver-
waltung vorzubereiten. Um sicherzustellen, daß die 
Betroffenen informiert sind, haben die Außenstellen 
der obersten Bundesbehörden in Berlin alle Personen 
in der Warteschleife in ihrem jeweiligen Bereich ange-
schrieben und auf die Bedeutung von Umschulungs-
maßnahmen aufmerksam gemacht. 

Über die Folgen des Einigungsvertrages für die zum 
Zeitpunkt des Beitritts bestehenden Arbeitsverhält-
nisse in der öffentlichen Verwaltung hat der BMI in 
Heft 15 des Infodienst Kommunal sowie in einer Bro-
schüre gleichen Inhalts (Auflagenhöhe: 70 000) hinge-
wiesen. 

Es kommt jetzt entscheidend darauf an, daß die beste-
henden Qualifizierungsangebote tatsächlich genutzt 
werden. Hierbei ist eine wirkungsvolle Zusammen-
arbeit zwischen den neuen Bundesländern und der 
Arbeitsverwaltung erforderlich. 

Im Hinblick auf den Stand des Verwaltungsaufbaus 
wird geprüft, ob Qualifizierungsmaßnahmen für eine 
Verwendung im öffentlichen Dienst durchgeführt wer-
den können. Zu diesem Zweck soll nach dem Beschluß 
der Clearingstelle vom 17. Mai 1991 eine Erörterung 
stattfinden, an der Vertreter des Bundes, der alten und 
neuen Bundesländer sowie der Gewerkschaften teil-
nehmen. 

Hinsichtlich der besonders betroffenen Gruppen der 
Schwerbehinderten, Alleinerziehenden oder älteren 
Arbeitnehmer sind ergänzende Maßnahmen in die 
Wege geleitet. Bei der Neubesetzung von Stellen in der 
öffentlichen Verwaltung des Bundes ist hier u. a. eine 
bevorzugte Einstellung bei gleicher Eignung vorge-
sehen. 

6. Welche Aufgaben wurden der Clearingstelle über-
tragen, mit welchen Ergebnissen wurden Aufgaben 
bisher erledigt, und welche zukünftigen Aufgaben 
hat die Clearingstelle? 

a) Nach dem Beschluß der Regierungschefs von Bund 
und Ländern vom 29. August 1990 waren folgende 
Aufgaben für die Clearingstelle vorgesehen: 

— Entwicklung von Musterstellenplänen für die 
Verwaltung im Beitrittsgebiet und Unterstützung 
der neuen Länder bei der Umsetzung dieser 
Pläne mit Mitteln der Verwaltungshilfe, 

— Abstimmung der Qualifizierungs- und Weiter-
vermittlungsmaßnahmen mit der Arbeitsverwal-
tung, 

— Abstimmung der Verwaltungshilfe des Bundes 
und der Länder beim Aufbau der Landesverwal-
tung einschließlich der Bereitstellung von Bera-
terstäben, 

— Abstimmung der Verwaltungshilfe bei der 
Durchführung bestimmter Fachaufgaben durch 
Bund und Länder einschließlich der Bereitstel-
lung von Personal, 

— Abstimmung der Aufgabenstellung und Arbeits-
weise von gemeinsamen Einrichtungen der Län-
der nach Artikel 14 des Einigungsvertrages, die 
übergangsweise Aufgaben der Länder erfüllen. 

In der Protokollnotiz zu Artikel 15 des Einigungs-
vertrages ist zu den Aufgaben festgelegt, daß die 
Verwaltungshilfen des Bundes und der Länder beim 
Aufbau der Landesverwaltungen und bei der 
Durchführung bestimmter Fachaufgaben in einer 
Clearingstelle abgestimmt werden, die von Bund 
und Ländern gebildet wird. 

b) Die Clearingstelle hat sich am 11. September 1990 
im Bundesministerium des Innern konstituiert. Bis 
Mai 1991 haben 10 Plenarsitzungen sowie eine 
Vielzahl von Arbeitsgruppensitzungen stattgefun-
den. 

Im wesentlichen wurden bisher folgende Arbeiten 
geleistet: 

(1) Hilfe bei der Neuordnung der Verwaltung 

— Bestandsaufnahme der zentralen Einrichtungen 
der ehemaligen Deutschen Demokratische Re-
publik (rd. 1 000 Einrichtungen) ; 

— Zuordnung dieser Einrichtungen zum Bund und 
den neuen Ländern nach Maßgabe der Kompe-
tenzordnung des Grundgesetzes; 

— Entscheidungshilfen bei der Abwicklung oder 
Überführung von Einrichtungen mit ehemals 
länderübergreifendem Wirkungskreis sowie bei 
Einrichtungen, die keine öffentlichen Aufgaben 
im Sinne des Grundgesetzes wahrgenommen 
haben; 

— Hilfen bei der Realisie rung von gemeinsamen 
Einrichtungen der neuen Länder, die als vor-
übergehende Maßnahmen zum Teil unmittelbar 
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durch den Einigungsvertrag gebildet worden 
waren (Zentrales Einwohnerregister, Gemein-
sames Landeskriminalamt, Gemeinsames Stati-
stisches Amt und Datenverarbeitungszentrum, 
Statistik des Gemeinsamen Statistischen Amtes, 
Amt für Karten- und Vermessungswesen) oder 
auf Entscheidungen der Landesbevollmächtig-
ten bzw. der Regierungen der neuen Länder 
beruhten (Fragen der Federführung, Dienst- 
und Fachaufsicht, haushaltsmäßige Behandlung 
usw.) . 

(2) Hilfe beim Aufbau der Verwaltung in den 
neuen Bundesländern 

— abgestimmte Entsendung von Beratern des Bun-
des und der Länder zu den Landesbevollmäch-
tigten der neuen Länder, die bis zur Wahl der 
Ministerpräsidenten die Verwaltung leiteten und 
die organisatorischen Vorbereitungen zum Auf-
bau der Landesregierung und zur Bewältigung 
einzelner Fachaufgaben zu leisten hatten; 

— Empfehlungen zum Aufbau und den Aufgaben 
der obersten und der nachgeordneten Landesbe-
hörden sowie zum Stellenbedarf in der Aufbau-
phase 1990/91; 

— Hilfe bei der Durchführung von Fachaufgaben, 
insbesondere bei der Zahlung von Bezügen und 
Wartegeldern sowie Sachausgaben für den Zeit-
raum, zu dem weder die haushaltsmäßigen noch 
die organisatorischen Voraussetzungen für An-
forderungen, Buchungen und Verwendungskon-
trolle öffentlicher Mittel bei den neuen Ländern 
gegeben waren; 

— personelle Verwaltungshilfe insbesondere durch 
Vermittlung von geeignetem Personal aus dem 
Westen; 

— Hilfe bei der Aus- und Fortbildung für zu über-
nehmende bzw. neu einzustellende Mitarbeiter 
in den neuen Bundesländern; 

— Prüfung und Klärung von Problemen im Zusam-
menhang mit Investitionen, insbesondere im 
Vermögens-, Liegenschafts-, Umwelt- und Bau-
recht, sowie Anregungen und Erarbeitung von 
Leitfäden hierzu. 

c) Zu den künftigen Aufgaben der Clearingstelle 
gehört in erster Linie die Koordinierung der perso-
nellen Verwaltungshilfe sowie die Hilfe bei der 
Aus- und Fortbildung. Wegen der Einzelheiten wird 
hierzu auf die Antworten zu den Fragen 1, 4 und 5 
verwiesen. 

7. Welche Aufgaben hat der Kabinett-Ausschuß 
„Neue Bundesländer", und welche Ergebnisse sei-
ner bisherigen Arbeit liegen vor? 

Der vom Bundeskabinett mit Beschluß vom 29. Januar 
1991 eingesetzte Kabinettausschuß „Neue Bundes-
länder" , der inzwischen fünf Sitzungen durchgeführt 
hat, hat die Aufgabe, unbeschadet der verfassungs

-

mäßigen Zuständigkeiten, die neuen Bundesländer bei 
der Bewältigung der anstehenden Probleme zu unter-
stützen und damit einen Beitrag zur Vollendung der 
inneren Einheit Deutschlands zu leisten. Die Mitglie-
der dieses Gremiums unterrichten die anderen Bun-
desressorts kurzfristig über politisch bedeutsame Ent-
wicklungen in den neuen Bundesländern, berichten 
über anstehende oder bereits getroffene Entscheidun-
gen in ihrem Zuständigkeitsbereich und bereiten bei 
ressortübergreifendem Handlungsbedarf Beschlüsse 
für Maßnahmen und Projekte vor. 

Mit dieser Zielsetzung und unter Berücksichtigung von 
bereits im Bundeskabinett behandelten Themen hat 
sich der Kabinettausschuß bisher befaßt 

— mit der Umsetzung, insbesondere mit der finan-
ziellen Abwicklung des Programms „Gemein-
schaftswerk Aufschwung Ost" , das die Förderung 
von Investitionen und die Schaffung bzw. Sicherung 
von Arbeitsplätzen beinhaltet; 

— mit personellen und finanziellen Maßnahmen zur 
Förderung des Auf- und Ausbaues der Landesver-
waltung, der kommunalen Verwaltung und der 
Bundesverwaltung sowie der Einrichtungen im Be-
reich der Justiz; 

— mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt und in der 
Berufsausbildung, insbesondere mit Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen sowie mit der Einrichtung 
und Erhaltung von Ausbildungsplätzen; 

— mit Fragen im Zusammenhang mit dem Rückgang 
des Handel s. mit der Sowjetunion sowie mit den 
anderen ehemaligen RGW-Staaten und deren Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft in den neuen Bundes-
ländern; 

— mit Aspekten der Landwirtschaftspolitik, insbeson-
dere der Novellierung des Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetzes und der Liquiditätsverbesserung für 
die Landwirtschaft; 

— mit der Förderung von. Wohnungseigentum unter 
besonderer Berücksichtigung der Privatisierung 
kommunaler Wohnungen; 

— mit der Situa tion im Hochschulwesen, insbesondere 
mit dem „Erneuerungsprogramm für Hochschule 
und Forschung" ; 

— mit dem Stand der Umsetzung des Gesetzes zur 
Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung 
von Unternehmen und zur Förderung von Investi-
tionen; 

— mit Planungen zur Durchführung der 17 „Verkehrs-
projekte Deutsche Einheit" und 

— mit dem Stand der Versorgung mit Post-, Postbank- 
und Fernmeldediensten in den neuen Bundeslän-
dern. 

In Ergänzung zu den Sitzungen des Kabinettaus-
schusses berät seit Mai 1990 der Chef des Bundeskanz-
leramtes mit den Staatssekretären der betroffenen Res-
sorts aktuelle Entwicklungen und Probleme der neuen 
Bundesländer, um notwendige Informationen zwi-
schen den Bundesministerien zu gewährleisten und bei 
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Handlungsbedarf Entscheidungen zügig vorzube-
reiten. 

8. Welche konkreten Leistungen zum Aufbau der öf-
fentlichen Verwaltungen in den neuen Bundeslän-
dern erbringen die alten Bundesländer und ihre 
Gemeinden? 

a) Hilfen der alten Bundesländer 

Die alten Bundesländer leisten Verwaltungshilfe 
vor allem im Rahmen der mit den neuen Ländern 
eingegangenen Partnerschaften. Diese bestehen 
insbesondere zwischen 

— Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Hol-
stein, Hamburg, Bremen, 

— Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, Saar-
land, 

— Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, 

— Thüringen und Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, 

— Sachsen und Baden-Württemberg, Bayern. 

Einen Schwerpunkt der Hilfen beim Aufbau der 
Verwaltungen in den neuen Bundesländern bildet 
die Entsendung von Verwaltungsfachleuten, Rich-
tern, Staatsanwälten und Rechtspflegern. Diese 
Hilfe hat für die neuen Bundesländer besondere 
Bedeutung, da häufig nur die alten Bundesländer 
über Mitarbeiter verfügen, die die benötigte spezi-
fische Qualifikation besitzen. Vor diesem Hinter-
grund haben z. B. die Länder Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen die Aufgabe übernom-
men, im Wege der Koordinierung die personelle 
Versorgung der Grundbuch- und Katasterämter in 
den neuen Bundesländern flächendeckend sicher-
zustellen. 

Grundlage für die Länder ist der Beschluß der Mini-
sterpräsidentenkonferenz vom 28. Februar 1991, 
durch den Eckpunkte für die personelle Verwal-
tungshilfe und deren Finanzierung festgelegt wer-
den. 

Der Beschluß sieht u. a. vor, daß bei Abordnungen 
das entsendende alte Land 

— die Besoldung, die Vergütung oder den Lohn, 

— die Reisekostenvergütung und das Trennungs-
geld, 

— eine Aufwandsentschädigung vorerst bis Ende 
1992 in  der von dem entsendenden Land jeweils 
festgesetzten Höhe 

trägt. Bei Versetzungen soll das jeweilige alte Land 
dem jeweiligen neuen Land den sich aus dem 
unterschiedlichen Besoldungsniveau zwischen dem 
neuen und dem alten Land ergebenden Differenz-
betrag erstatten (vorerst bis 1992). 

Weitere Schwerpunkte der Aufbauhilfen liegen u. a. 
in den Hilfen bei der Aus- und Fortbildung des 
Personals der Verwaltungen und des Justizberei-

ches, der Beratung der neuen Länder in Organisa-
tionsfragen und der Versorgung mit Arbeitsmitteln 
(Vorschriftensammlungen, Fachliteratur, techni-
sche Ausstattungen). 

Die alten Bundesländer haben über ihre Verwal-
tungshilfe beim Aufbau der neuen Bundesländer im 
wesentlichen folgendes mitgeteilt: 

Baden-Württemberg 

(1) Baden-Württemberg hat 321 Bedienstete der 
Landesverwaltung in die sächsische Landesverwal-
tung abgeordnet (Stand Mai 1991). Hinzu kommen 
rd. 100 Bedienstete, die jeweils tage-, wochen- und 
monatsweise im Wechsel eingesetzt sind. 

(2) Zur Förderung der Bereitschaft von Bedienste-
ten der Landesverwaltung für einen Einsatz in den 
Partnerländern wurde ein Arbeitsprogramm be-
schlossen, das u. a. vorsieht: 

— die Weitergewährung einer steuerfreien Auf-
wandsentschädigung bis Ende 1992; 

— eine Verbesserung der Beförderungs- und Auf-
stiegschancen für die in die Partnerländer ent-
sandten Bediensteten; 

— die Ermöglichung von Familienheimfahrten 
(Verheiratete im 1-Wochen- und Ledige im 
2-Wochenrhythmus) und 

— die Verbesserung der Unterbringung der Be-
diensteten in Sachsen, ggf. durch den Bau von 
Wohnungen. 

(3) Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wurde ein 
„Verwaltungsexperten-Programm" und ein „Trai-
nee-Programm" aufgelegt. Mit dem Verwaltungs-
experten-Programm sollen die Partnerländer finan-
ziell unterstützt werden, Verwaltungsexperten aus 
dem Westen auf Dauer einstellen zu können (z. B. 
1991/1992 insgesamt 150 Volljuristen). Baden

-

Württemberg trägt die Differenz zwischen dem 
Gehaltsniveau Ost und dem Gehaltsniveau West als 
Starthilfe in den Jahren 1991 und 1992. 

Das Trainee-Programm sieht die Möglichkeit vor, 
pro Jahr 100 Bedienstete der Landesverwaltungen 
der Partnerländer in der baden-württembergischen 
Landesverwaltung praktisch zu schulen. 

(4) Im Nachtrag zum Doppelhaushalt 1991/92 sol-
len 350 zusätzliche Stellen für die Verwaltungshilfe 
in Sachsen bereitgestellt werden. 

(5) Im Einvernehmen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden wurde ein Programm zur Finanzie-
rung der Abordnung von 150 Kommunalbedienste-
ten aufgelegt. 

(6) Insgesamt wendet Baden-Württemberg für die 
Verwaltungshilfe 1991 und 1992 über 210 Mio. DM 
auf. 

Bayern 

(1) Im Mai waren 406 Beamte und Richter längerfri
-

stig und bis zu 700 Bedienstete aus Bayern im Wege 
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kurzfristiger Dienstreisen (unter 14 Tagen) in den 
Partnerländern tätig. Hinzu kommen 31 Universi-
tätsprofessoren (Gründungsdekane, Kommissions-
mitglieder u. a.). 

Personelle Verwaltungshilfe wird geleistet durch 

— Entsendung von Bediensteten des Landes (vor 
allem Beamte, Richter und Staatsanwälte), 

— Paten- und Partnerschaften von Verwaltungsbe-
hörden, Gerichten, Kommunen, Schulen, Hoch-
schulen und Krankenhäusern, 

— Maßnahmen der Aus-, Fortbildung und der 
Qualifikation. 

In der Anfangsphase haben dabei vor allem auch 
Informationsbüros in Dresden und Erfu rt  (seit Som-
mer 1990) Hilfestellung geleistet. Im Rahmen der 
personellen Verwaltungshilfe erfolgt auch Unter-
stützung durch Sachmittel, Arbeitsmaterial und 
Fachliteratur. 

(2) Zur Erhöhung der Anreize für eine Tätigkeit im 
Beitrittsgebiet wurde ein Konzept beschlossen, das 
u. a. vorsieht 

— die unbefristete Fortzahlung der Aufwandsent-
schädigung, 

— einen Beurteilungsbonus, 

— die Verkürzung von Bewährungszeiten, 

— Beförderungsmöglichkeiten, 

— Erleichterungen beim Aufstieg, 

— eine großzügige Handhabung des Reisekosten-
rechts sowie 

— Hilfen bei der Wohnungssuche. 

(3) Die Verwaltungshilfe wird aus allgemeinen 
Haushaltsmitteln und aus einem 150 Mio. DM-Hilfs-
programm finanziert. Aus diesem werden daneben 
u. a. gefördert 

— Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der 
Kammern, Innungen, Verbände sowie Betriebs-
beratungen mittelständischer Unternehmer, 

— der Straßenbau zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur im Grenzland und 

— Sanierungsmaßnahmen mit Pilotfunktion im Be-
reich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 
und Luftreinhaltung sowie städtebauliche Maß-
nahmen. 

(4) Vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages 
hat die Bayerische Staatsregierung speziell für Per-
sonalhilfen eine Aufstockung der Mittel im Doppel-
haushalt 1991/1992 um weitere 100 Mio. DM be-
schlossen. Mit 50 Mio. DM soll die bereits laufende 
Verwaltungshilfe fortgeführt und ausgebaut wer-
den. Die weiteren 50 Mio. DM sollen für ein neues 
Programm zur Anwerbung und Ausbildung von bis 
zu 1 400 Verwaltungsexperten verwendet werden. 
Zur Vorbereitung wurden die bayerischen Fachmi-
nisterien gebeten, zusammen mit den Ressorts der 

Partnerländer Verwaltungsvereinbarungen auszu-
arbeiten und Modalitäten der angebotenen Hilf elei-
stungen festzulegen. 

(5) Kommunale Verwaltungshilfe wird unmittelbar 
durch die bayerischen kommunalen Körperschaften 
und aufgrund eines vom Bayerischen Staatsministe

-

rium des Innern mit den kommunalen Spitzenver-
bänden erstellten Beraterprogramms geleistet. 

Berlin 

(1) Berlin steht vor der besonderen Situation, eine 
einheitliche Verwaltung für beide ehemaligen Teil-
städte aufzubauen. Die Schaffung der Verwaltungs-
einheit Berlin vollzieht sich auf der Senats- und 
Bezirksebene. Zu den 12 alten Bezirken West-Ber-
lins sind 11 neue Bezirke Ost-Berlins hinzuge-
kommen. 

(2) Auf der Senatsebene liegt der Schwerpunkt bei 
der Abwicklung der ehemaligen Magistratsverwal-
tungen Ost-Berlins und der Einstellung auf den 
erweiterten Umfang der Verwaltungsaufgaben. 
Hierbei sind große Anstrengungen erfolgt, über-
nommenes Personal im Wege der Aus- und Fortbil-
dung möglichst schnell an die neuen Verwaltungs-
aufgaben heranzuführen. 

(3) Auf der Bezirksebene wird im Rahmen von 
Patenschaften den Ost-Berliner Bezirken Hilfe 
durch West-Berliner Bezirke geleistet. 

Bei der Senatsverwaltung für Inneres ist eine „Koor-
dinierungsgruppe Verwaltungseinheit" unter der 
Beteiligung von Ost- und West-Berliner Bezirken 
gebildet worden, um zusätzlich helfen zu können. 
Die Schwierigkeiten bei der Integration der Verwal-
tungen beider Teilstädte liegen u. a. 

— in dem Ausbildungsstand der Mitarbeiter in den 
Ost-Berliner Bezirken, 

— in der unzulänglichen Ausstattung der Ost-Berli-
ner Bezirksverwaltungen mit wichtigen Arbeits-
mitteln sowie 

— in den unzulänglichen Telefonverbindungen 
zwischen dem östlichen und westlichen Teil Ber-
lins. 

Um den Personalaustausch zwischen den West- und 
Ost-Berliner Bezirken zu verstärken, ist eine „Berli-
ner Personalbörse für die Verwaltungseinheit" ein-
gerichtet worden, die den Personalbedarf ermitteln 
und eine möglichst hohe personelle Durchmischung 
der Bezirke durch gegenseitige Abordnung von Be-
diensteten des Landes Berlin für einen Zeitraum 
von 6 bis 24 Monaten ermöglichen soll. 

Als Mobilitätsanreize sind Beförderungs- und 
Höhergruppierungserleichterungen für West-Berli-
ner Bedienstete, die in Ost-Berliner Bezirken arbei-
ten, vorgesehen. Für die Bediensteten in den öst-
lichen Bezirken wird eine Vergütung entsprechend 
dem Niveau in den westlichen Bezirken angestrebt. 

Die Zahl der Auszubildenden im öffentlichen Dienst 
wird erhöht und die vollständige Gleichstellung der 
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Auszubildenden im Ost- und Westteil der Stadt her-
beigeführt. Die Verwaltungsakademie Berlin bietet 
zusätzlich 2 800 Kursplätze für die Aus- und Fortbil-
dung an. 

Jedes Ost-Berliner Bezirksamt erhält eine Grund-
ausstattung an Fachliteratur im Wert von 10 000 
DM. Die Senatsverwaltungen werden Aufträge zur 
Erarbeitung von Lehrmitteln und Einarbeitungshil-
fen, vorrangig für Sozialleistungen, in Höhe von 
100 000 DM erteilen. 

Bremen 

(1) Für einen längeren Zeitraum waren im Mai 
1991 insgesamt 48 Justiz- und Verwaltungsbe-
dienstete nach Mecklenburg-Vorpommern sowie 
weitere 18 Bedienstete in die Pa rtnerstadt Rostock 
abgeordnet. Darüber hinaus werden zahlreiche Be-
dienstete im Laufe dieses Jahres weiterhin tage- 
und wochenweise zur Durchführung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen und bei Bedarf zur Beratung ent-
sandt. 

(2) Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden für 
Bedienstete der Arbeits-, Finanz- und Justizverwal-
tung sowie der Polizei des Landes Mecklenburg-
Vorpommern durchgeführt. Für Bedienstete der 
Stadtverwaltung Rostock wird ein Umschulungs-
lehrgang auf der Ebene des mittleren allgemeinen 
Verwaltungsdienstes für die Dauer von eineinhalb 
Jahren abgehalten. Zudem findet in Bremen eine 
dreijährige Ausbildung von 10 Anwärtern des geho-
benen und mittleren Verwaltungsdienstes aus 
Rostock statt. 

(3) In 1991 sind im Rahmen der personellen Justiz- 
und Verwaltungshilfe (Abordnungen/Entsendun-
gen sowie Qualifizierungsmaßnahmen) für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern rd. 2 Mio. DM 
und für die Partnerstadt Rostock über 0,6 Mio. DM 
vorgesehen. Weitere 2,4 Mio. DM wurden Rostock 
für Projekte in den Bereichen Gesundheit und 
Soziales, Bauwesen, Wirtschaft, Kultur, Infrastruk-
tur und Umweltschutz zur Verfügung gestellt. 

In 1990 stellte Bremen im Rahmen der personellen 
Justiz- und Verwaltungshilfe für Mecklenburg-Vor-
pommern und Rostock Finanzmittel in Höhe von rd. 
0,9 Mio. DM bereit. Weitere 5 Mio. DM kamen 
Rostock für Projekte in den Bereichen Umwelt-
schutz/Entsorgung, Bauwesen, Dienstleistung und 
Handel, Gesundheit und Soziales sowie Infrastruk-
turausstattung zugute. 

Hamburg 

(1) Hamburg hat insgesamt 164 Mitarbeiter in das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (38 Richter und 
Staatsanwälte, 107 Beamte, Angestellte und Versor-
gungsempfänger), in den Freistaat Sachsen, in das 
Land Brandenburg und das Land Sachsen-Anhalt 
(4 Richter und Staatsanwälte, 6 Beamte) sowie in 
die Partnerstadt Dresden (9 Beamte) abgeordnet. 
Zusätzlich wird umfangreiche Verwaltungshilfe 
durch kurzfristige Beratung auf Dienstreisebasis 
geleistet. Um die Wiederbesetzung für die Dauer 

der Abordnung zu ermöglichen, sind insgesamt 
61 Leerstellen, 2 Ersatzstellen und 1 663 Unter-
richtsstunden für Lehrkräfte ausgebracht worden. 
Zusätzlich sind im Zusammenhang mit der deut-
schen Vereinigung für Mehraufgaben der hambur-
gischen Behörden 27 Stellen geschaffen worden. 

(2) Die Kosten der Verwaltungshilfe betragen in 
1991 ca. 20 Mio. DM. 

(3) Hamburg hat gemeinsam mit Schleswig-Hol-
stein am 1. März 1991 mit folgenden Maßnahmen in 
der Aus- und Fortbildung in Mecklenburg-Vorpom-
mern begonnen: 

— 36 Abgänger der ehemaligen Verwaltungsschu-
le Weimar der Deutschen Demokratischen Repu-
blik werden für Aufgaben in der Landesverwal-
tung nachqualifiziert (Dauer vier Monate); 

— 19 Dienstanfänger werden nach dem Muster des 
mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes für 
die Dauer von zwei Jahren ausgebildet; 

— ab Herbst 1991 wird voraussichtlich auch in 
Mecklenburg-Vorpommern die nachqualifizie-
rende Fortbildung vorhandener Mitarbeiter im 
Sinne der „Bewährungsverordnung" stattfinden. 

Die gesamte Aus- und Fortbildungshilfe für Meck-
lenburg-Vorpommern wird gegenwärtig von Lehr-
kräften der Verwaltungsschule und der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung geleistet. Sie 
arbeiten auf der Basis genehmigter vergüteter 
Nebentätigkeit und erfüllen ihre Lehrverpflichtun-
gen an den hamburgischen Ausbildungseinrichtun-
gen uneingeschränkt weiter. 

Daneben beteiligen sich Lehrkräfte der Verwal-
tungsschule und der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung sowie etwa 150 andere Mitarbeiter 
ebenfalls auf der Basis vergüteter Nebentätigkeit an 
Fortbildungsmaßnahmen im allgemeinen Ver-
waltungsdienst, die nach der Bewährungsanpas-
sungsverordnung anerkannt werden sollen. Diese 
Hilfe wird flächendeckend für Mecklenburg-Vor-
pommern gewährt. Weiterhin werden Aus- und 
Fortbildungshilfe in Mecklenburg-Vorpommern 
und Dresden direkt durch die Fachressorts (Justiz; 
Lehrerfortbildung; Jugendhilfe; Arbeits-, Gesund-
heits- und Sozialbereich; Polizei; Finanzverwal-
tung) geleistet. 

(4) In Dresden werden für Mitarbeiter der Stadtver-
waltung Fortbildungslehrgänge auf wichtigen 
Rechtsgebieten wie Tarifrecht, Haushaltsrecht, So-
zialhilfe-, Wohngeld- und Melderecht kombiniert 
mit praktischer Unterweisung veranstaltet. Beruf-
liche Qualifizierung von Mitarbeitern der Stadt 
Dresden findet außerdem durch Teilnahme an 
Seminaren der zentralen Fortbildung in Hamburg 
statt. In 1990 haben insgesamt 17 und im ersten 
Quartal 1991 20 Beschäftigte teilgenommen; die 
Teilnahme von weiteren 48 Beschäftigten in 1991 ist 
in Aussicht genommen. 

(5) Im Rahmen der Städtepartnerschaft Hamburg  — 
Dresden  sind im Juli und August 1990 zwei ham-
burgische Beamte des höheren Dienstes nach Dres- 
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den abgeordnet worden, um zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt der Stadtverwaltung Hilfe beim 
Aufbau der dortigen Organisation zukommen zu 
lassen. 

Hessen 

(1) Hessen hat 349 Bedienstete nach Thüringen ab-
geordnet. 

Für Beratungen sowie Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen wurden zahlreiche Bedienstete kurzzeitig 
nach Thüringen entsandt, z. B. 

— zur Durchführung von 26 Lehrgängen „Aus- und 
Fortbildung Thüringer Polizeibeamte", von Aus- 
und Fortbildungsveranstaltungen für Richter so-
wie von Fortbildungsveranstaltungen zu den 
Themen Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrerlaubniswe-
sen, Straßenbau, Katasterwesen, Technische 
Überwachung, 

— zum Informations- und Erfahrungsaustausch und 

— zur Unterstützung des Aufbaus eines Landes-
rechenzentrums in Erfurt  durch die Hessische 
Zentrale für Datenverarbeitung. 

Die Kosten der personellen Hilfe belaufen sich auf 
rd. 32 Mio. DM. 

(2) Den Behörden des Landes Thüringen wurden 
Ausstattungsgegenstände (Büromaterial, Fachlite-
ratur, Gesetzessammlungen, Lehr- und Lernmittel 
u. a.) im Wert von rd. 6,3 Mio. DM zur Verfügung 
gestellt. 

Zu den Hilfsmaßnahmen gehört u. a. ferner, daß 

— 10 hessische Finanzämter zu Betreuungsfinanz-
ämtern für die Thüringer Finanzämter bestimmt 
wurden, 

— Rechtsförmlichkeitsprüfungen von Thüringer 
Gesetz- und Verordnungsentwürfen im hessi-
schen Justizministerium durchgeführt und 

— organisatorische Vorarbeiten für die Errichtung 
eines Gemeindeunfallversicherungsverbandes 
und von Krankenversicherungsträgern geleistet 
werden. 

(3) Für eine flächendeckende kommunale Bera-
tung in Thüringen sollen 1991 insgesamt 40 Bera-
tungsstellen in den Thüringer Landkreisen und 
kreisfreien Städten eingerichtet werden, an die die 
hessischen Kommunen Bedienstete abordnen. Bis-
her sind 26 Beratungsstellen errichtet worden. 
Dafür stehen 1991 4 Mio. DM zur Verfügung. Für 
die Abordnung von Beratern erhält die entsendende 
Kommune eine Pauschale von 7 500 DM pro Be-
diensteten und Monat. Für Bedienstete im Ruhe-
stand wird den Kommunen eine Landeszuweisung 
von 5 000 DM pro Person und Monat gezahlt. 

(4) Außerdem hat Hessen im Rahmen des Aktions-
programms Hessen-Thüringen für die Jahre 1990 
bis 1994 insgesamt 250 Mio. DM für Infrastruktur- 
und Ausstattungsmaßnahmen in Thüringen zugun

-

sten der Bereiche Gesundheitswesen, Umwelt-
schutz, Verkehrswege und Denkmalpflege sowie 
zur Förderung privater Kleinunternehmen vorge-
sehen. 

Niedersachsen 
 

(1) Im Mai 1991 waren rd. 400 niedersächsische 
Bedienstete in der Landesverwaltung Sachsen

-

Anhalt und 10 niedersächsische Bedienstete in den 
Verwaltungen der übrigen neuen Bundesländer 
tätig. Darüber hinaus erfolgen personelle Hilfen in 
erheblichem Umfang durch Dienstreisen, Hospita-
tionen und sonstige Beratungen, ferner im Rahmen 
von Dienststellenpartnerschaften, z. B. zwischen 
Finanzämtern, Polizeidienststellen und Bezirks-
regierungen. Hinzu kommen fachbezogene Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen, Beschäftigung von 
Praktikanten,. Einladungen zu Anhörungsterminen 
im Planfeststellungsverfahren u. a. 

Für personelle Verwaltungshilfe für Sachsen

-

Anhalt stehen im Haushalt 1991 insgesamt rd. 
36 Mio. DM zur Verfügung. 

Bei Versetzungen von Landesbediensteten erstattet 
Niedersachsen die Mehraufwendungen, die Sach-
sen-Anhalt den versetzten ehemaligen niedersäch-
sischen Bediensteten zur Wahrung ihres Rechts-
standes entsprechend den besoldungsrechtlichen 
Übergangsregelungen des Bundes zu zahlen hat. 
Dafür sind im Haushalt 1991 4,3 Mio. DM einge-
stellt. 

(2) Zu den Hilfsmaßnahmen gehören ferner organi-
satorische Hilfen sowie Hilfen bei der Durchführung 
bestimmter Fachaufgaben, z. B. durch die Bezirks-
regierung Lüneburg auf dem Gebiet des Umwelt-
rechts. 

(3) Im Rahmen der kommunalen Kooperationen 
(Städtepartnerschaften und Kreispartnerschaften) 
leisten niedersächsische Kommunen umfangreiche 
Personalhilfe für Kommunen in Sachsen-Anhalt und 
anderen neuen Bundesländern in Absprache mit 
den kommunalen Spitzenverbänden. Neben einer 
flächendeckenden Pa rtnerschaft auf Kreisebene 
zwischen Kreisen in Niedersachsen und Sachsen

-

Anhalt sind auf der Ebene der kommunalen Stu-
dieninstitute umfangreiche Fortbildungsseminare 
für Kommunalbedienstete in Sachsen-Anhalt ange-
laufen. 

Nordrhein-Westfalen 

(1) Das Land Nordrhein-Westfalen betreut Bran-
denburg. Es wirkt darüber hinaus bei der Verwal-
tungshilfe in dem östlichen Teil Mecklenburg-Vor-
pommerns (Bezirk Neubrandenburg) sowie der 
Stadt Leipzig und dem Regierungsbezirk West

-

Sachsen mit. Grundlage für die Zusammenarbeit 
mit Brandenburg ist das am 27. November 1990 ab-
geschlossene „Regierungsabkommen über umfas-
sende Zusammenarbeit" . Es sieht u. a. die Einset-
zung eines Koordinierungsausschusses und regel-
mäßige gemeinsame Kabinettsitzungen vor. 
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Daneben wurden regelmäßige Kontakte auf Fach-
minister- und Staatssekretärsebene vereinbart und 
Verwaltungsvereinbarungen für die einzelnen Res-
sortbereiche abgeschlossen. Zu den Vereinbarun-
gen auf Regierungsebene gehört der Staatsvertrag 
über die Gewährung von Personalkostenzuschüsse. 

(2) Im Rahmen der Personalhilfe waren im Mai 
1991 645 Landesbedienstete längerfristig in den 
neuen Ländern tätig. Entsandt werden vor allem 
erfahrene Verwaltungsfachleute in die Landesver-
waltungen sowie Richter und Rechtspfleger zu den 
Gerichten. Der Personaleinsatz erfolgt durch Ver-
setzung, monatsweise Abordnungen und kurzzei-
tige Tätigkeiten auf Dienstreisebasis. Unter ande-
rem zur Verstärkung der personellen Verwaltungs-
hilfe und zur vorübergehenden Besetzung der in 
Nordrhein-Westfalen infolge von Abordnungen un-
besetzten Stellen hat das Land im Haushalt 1991 
164,3 Mio. DM veranschlagt. 

Nach dem Staatsvertrag zwischen Nordrhein-West-
falen und Brandenburg über die Gewährung von 
Personalkostenzuschüssen wird dem Land Bran-
denburg die Differenz zwischen Ost- und Westge-
halt für solche Bedienstete erstattet, die als Beamte, 
Angestellte oder Richter zum Land Brandenburg 
versetzt oder do rt  aus dem Westen eingestellt wer-
den. 

(3) Für die Bediensteten in den Verwaltungen 
Brandenburgs werden vielfältige Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen durchgeführt. Dazu werden u. a. 
Dozenten nach Brandenburg entsandt, Ausbil-
dungsplätze in den Fachverwaltungen Nordrhein-
Westfalens bereitgestellt oder in den Ausbildungs-
einrichtungen des Landes (Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung u. a.) auf ihre künftige 
Tätigkeit vorbereitet. 

Nordrhein-Westfalen hilft ferner beim Aufbau der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Bran-
denburg finanziell, organisatorisch sowie durch die 
Entsendung von Dozenten. 

(4) Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen helfen 
bei der Erledigung bestimmter Fachaufgaben. 

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung der Um-
weltminister der Länder vom 26. Juli 1990 hat Nord-
rhein-Westfalen im Rahmen der Durchführung des 
Umweltrahmengesetzes Aufgaben in immissions-
schutzrechtlichen und abfallrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren in Brandenburg übernom-
men. Dazu wurde beim Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt Düsseldorf die Zentrale Verfahrensstelle 
mit z. Z. 35 vornehmlich technischen Bediensteten 
eingerichtet. Diese Stelle erarbeitet u. a. Stellung-
nahmen zu immissionsschutz- und abfallrechtlichen 
Genehmigungsverfahren, die in Brandenburg, der 
Stadt Leipzig und im Regierungsbezirk West-Sach-
sen (einer der drei sächsischen Regierungsbezirke) 
durchgeführt werden. 

Ferner wurde in Brandenburg eine Zentrale Verfah-
rensstelle für Grundbuchsachen eingerichtet. Do rt 

 werden neben 13 bei den einzelnen Grundbuchäm-
tern tätigen Rechtspflegern z. Z. 53 längerfristig 

abgeordnete Rechtspfleger und 8 Mitarbeiter des 
mittleren Dienstes des Landes Nordrhein-Westfalen 
unter Mithilfe von etwa 100 brandenburgischen 
Bediensteten einen Stau von rd. 150 000 Grund-
buchanträgen bis Ende 1991 aufarbeiten und damit 
ein erhebliches Investitionshemmnis besei tigen. In 
Mecklenburg-Vorpommern sind 4 (alsbald wei-
tere 5) Grundbuchrechtspfleger aus Nordrhein

-

Westfalen tätig. 

(5) Bei den Stadt- und Landkreisen in Brandenburg 
sowie einem Teil der Kreise des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern sind in Abstimmung mit den 
kommunalen Spitzenverbänden nahezu flächen-
deckend Organisationsberatungsstellen für den 
Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung einge-
richtet worden. Diese Stellen werden durch Kreise, 
kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden 
aus Nordrhein-Westfalen personell ausgestattet. 
Nordrhein-Westfalen erstattet den an dieser Hilfe 
beteiligten Kommunen pauschaliert die Sach- und 
Personalkosten. In den kommunalen Beratungsstel-
len waren im Mai 1991 etwa 200 kommunale Be-
dienstete aus Nordrhein-Westfalen tätig. 

Die Beratungsstellen gliedern sich in die Bereiche 
Organisation, Personal- und Haushaltswesen, 
Finanzen, Soziales, Bauwesen, Stadtentwicklung, 
Umwelt, Wirtschaftsförde rung und Liegenschafts-
dienst. 

Für die Entsendung von Personal in die Beratungs-
stellen sowie zur Förderung von Einzelmaßnahmen 
für Kommunen und kommunale Verwaltungsge-
meinschaften stellt Nordrhein-Westfalen 1991 rd. 
30 Mio. DM bereit. Zur Finanzierung von kommu-
nalen Hilfsmaßnahmen in den neuen Ländern wer-
den ferner 1991 bis zu 40 Mio. DM zur Verfügung 
stehen. 

Rheinland-Pfalz 

(1) Rheinland-Pfalz beteiligt sich neben Hessen 
und Bayern am Aufbau der Verwaltungen in Thü-
ringen. Nach Absprache mit den Partnerländern ist 
das Land federführend für den Aufbau des Justiz-
ministeriums, des Landwirtschaftsministeriums, der 
Landesvertretung beim Bund sowie des Schulbe-
reichs des Kultusministeriums in Thüringen zu-
ständig. 

(2) Im Rahmen der personellen Verwaltungshilfe 
waren ab Mitte April 1990 bis Mai 1991 235 Be-
dienstete zu längerfristigen Einsätzen in Thüringen. 
Weitere Hilfe erfolgt in vielfältiger Form auf Dienst-
reisebasis. Bei der Entsendung von Verwaltungsbe-
amten nach Thüringen zahlt das Land Rheinland

-

Pfalz eine steuerfreie Aufwandsentschädigung zu-
nächst bis zum 31. Dezember 1992. Darüber hinaus 
trägt das Land die Reisekostenvergütung und das 
Trennungsgeld. 

(3) Ein weiterer Schwerpunkt der personellen Ver-
waltungshilfe liegt auf dem Gebiet der Aus- und 
Fortbildung des Thüringer Verwaltungspersonals in 
Thüringen und in Rheinland-Pfalz. Die Ausbil-
dungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz stellen Aus- 
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bildungsplätze zur Verfügung. So werden z. B. an 
der Fachhochschule für Rechtspflege in Schwetzin-
gen 10 bis 12 Ausbildungsplätze für Anwärter aus 
Thüringen eingerichtet, die auch bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz ihre prak-
tische Ausbildung ableisten können. Das Land 
Rheinland-Pfalz hat mit dem Land Thüringen eine 
Verwaltungsvereinbarung zur gastweisen Ausbil-
dung von Anwärtern des gehobenen Dienstes aus 
Thüringen im April 1991 abgeschlossen. Danach 
verpflichtet sich das Land, ab 1. Juli 1991 60 An-
wärter des Einstellungsjahrgangs 1991 des gehobe-
nen nichttechnischen Verwaltungsdienstes aus der 
Kommunalverwaltung und der allgemeinen und 
inneren Verwaltung sowie 6 Anwärter der Versor-
gungsverwaltung des Landes Thüringen auszubil-
den und zu prüfen. Ferner werden Fortbildungs-
lehrgänge in Thüringen durchgeführt, z. B. zum 
Thema „Grundlagen des Verwaltungshandelns im 
demokratischen Rechtsstaat" . Darüber hinaus wer-
den thüringischen Bediensteten jeweils drei Teil-
nehmerplätze für alle Seminare des Jahresfortbil-
dungsprogramms 1991 zur Verfügung gestellt. Die 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
hat ihr Fortbildungsangebot um Seminare zur Ver-
waltungsführung für Angehörige der Verwaltungen 
der fünf neuen Bundesländer erweitert. Es besteht 
in Speyer die Möglichkeit der Teilnahme am ein-
semestrigen Ergänzungsstudium bzw. dreisemestri-
gen Aufbaustudium. Das Land stellt dem Land Thü-
ringen aus seinem Kontingent an den Speyerer Füh-
rungsseminaren zwei bis vier Plätze zur Verfügung. 

(4) Rheinland-Pfalz hat die förderungsmäßige Be-
treuung der rd. 2 000 Auslandsstipendiaten der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik über-
nommen. Dabei hat der Bund mit rd. 500 000 DM 
eine Anschubfinanzierung zu dem vom Land ge-
tragenen Verwaltungsmehraufwand (10 zusätzliche 
Stellen sowie Verwaltungs- und Sachkosten) gelei-
stet. 

(5) Für die Thüringenhilfe sind im Haushalt des 
Landes für die Jahre 1990 bis 1992 insgesamt 
50 Mio. DM veranschlagt. 

(6) Rheinland-Pfalz unterstützt den Verwaltungs-
aufbau bei den Kommunen durch längerfristige 
Entsendung von 20 Bediensteten, durch Schulungs-
maßnahmen und durch Kostenerstattung an die 
kommunalen Träger der Verwaltungshilfe für 
50 Bedienstete (rd. 1,4 Mio. DM). 

Saarland 

(1) Das Saarland hat 1990 48 und 1991 60 Verwal-
tungsfachleute sowie Richter in die neuen Bundes-
länder abgeordnet, darüber hinaus sind dort 
3 Ruhestandsbeamte tätig. 

(2) Schwerpunktmäßig hilft das Saarland bei Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen vorzugsweise für 
brandenburgische Bedienstete. Es werden u. a. 

— Fortbildungskurse für Strafrichter und Staatsan-
wälte sowie Hospitationen von Staatsanwälten 
aus Brandenburg durchgeführt, 

— Rechtspfleger aus Brandenburg in Nachlaß- und 
Grundbuchsachen und Gerichtsvollzieher sowie 
Angehörige des mittleren Justizdienstes in Voll-
streckungssachen ausgebildet, 

— Polizeianwärter des Landes Brandenburg bei der 
Bereitschaftspolizei des Saarlandes ausgebildet 
sowie 

— Fortbildungsseminare (Führungslehre, Eingriffs-
rechte, Datenschutz u. a.) an der Fachhochschule 
für Verwaltung abgehalten. 

(3) Die Aufbauhilfen der saarländischen Kommu-
nen erstrecken sich insbesondere auf die Städte und 
Gemeinden der neuen Länder, mit denen Städte-
partnerschaften unterhalten werden. 

Schleswig-Holstein 

(1) Schleswig-Holstein hat bereits im Januar 1990 
durch die Gründung eines gemeinsamen Regional-
ausschusses mit Mecklenburg-Vorpommern eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit begonnen, die 
auch Hilfen bei der organisatorischen Vorbereitung 
(einschließlich der Verfassungsfragen) der Landes-
bildung umfaßte. Der gegenwärtige Schwerpunkt 
liegt bei der personellen Hilfe für den Verwaltungs-
aufbau in Mecklenburg-Vorpommern. Schleswig

-

Holstein hat 205 Bedienstete aus der Landesverwal-
tung nach Mecklenburg-Vorpommern entsandt 
(Stand: Mai 1991). Davon sind rd. 50 mit leitenden 
Positionen (Staatssekretäre, Abteilungsleiter in den 
Ministerien oder in vergleichbaren leitenden Funk-
tionen in anderen Verwaltungsbereichen) betraut; 
die übrigen sind als Referenten oder als Sachbear-
beiter tätig. 

(2) Im Haushalt 1990 wurden Hilfen in Höhe von 
insgesamt rd. 40 Mio. DM bereitgestellt, davon rd. 
7 Mio. DM für Verwaltungshilfen im engeren Sinne. 
Im Haushalt 1991 sind für die Zusammenarbeit mit 
Mecklenburg-Vorpommern 40 Mio. DM veran-
schlagt. Davon entfallen rd. 20 Mio. DM auf Maß-
nahmen im Rahmen der personellen Verwaltungs-
hilf e. 

(3) Schleswig-Holstein führt vielfältige Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen für Bedienstete aus Meck-
lenburg-Vorpommern durch. Insbesondere werden 

— in den Schulungseinrichtungen des Landes Aus-
bildungsplätze für Anwärter des gehobenen und 
des mittleren Dienstes aus den Bereichen Inne-
res, Justiz und Finanzen bereitgestellt; 

— Hospitationen in vielfältiger Form durch die Res-
sorts ermöglicht; 

— Lehrkräfte, Zivilrichter, Sozialrichter, Strafrich-
ter, Staatsanwälte u. a. fortgebildet sowie 

— Seminare und Informationsveranstaltungen zu 
besonderen Themen wie Abwasserfragen, Ab-
fallwirtschaft und Arbeitsschutz abgehalten. 

(4) Zahlreiche Kommunen sind partnerschaftlich 
mit Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vor- 
pommern verbunden. Über diese Partnerschaften 
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wird den Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern 
Sach- und Personalhilfe für den Aufbau der Kom-
munalverwaltungen gewährt. Die Mittel für diese 
Hilfen von bisher rd. 4 Mio. DM werden von den 
schleswig-holsteinischen Kommunen aufgebracht. 

b) Hilfen der Kommunen 

Die Angaben der Länder und der kommunalen Spit-
zenverbände ermöglichen nur einen groben Über-
blick über die von den Kommunen geleistete Ver-
waltungshilfe beim Aufbau der Kommunalverwal-
tungen in den neuen Bundesländern. 

(1) Die Verwaltungshilfe der Kommunen wird 
größtenteils im Rahmen von Partnerschaften und 
sonstigen Kooperationen mit den Kommunen der 
neuen Länder geleistet. Bei den kommunalen Spit-
zenverbänden sind über 700 Partnerschaften regi-
striert. 

Partnerschaften und Kooperationen von Städten in 
den alten Bundesländern bestehen mit den meisten 
Städten über 10 000 Einwohner und mit sämtlichen 
Städten mit mehr als 40 000 Einwohnern in den 
neuen Bundesländern. Die mittleren und kleineren 
Städte und Gemeinden werden zum Teil über Bera-
tungsstellen erreicht, die von einzelnen alten Bun-
desländern in ihren Partnerländern, bei den Land-
kreisen und kreisfreien Städten eingerichtet wor-
den sind (z. B. von Nordrhein-Westfalen in Branden-
burg, von Hessen in Thüringen). Ebenso haben 
sämtliche der rd. 190 Landkreise in den neuen Län-
dern einen westdeutschen Partnerkreis. Die kom-
munalen Partnerschaften sind ein entscheidender 
Beitrag zur Verwaltungshilfe für die kommunale 
Ebene. 

(2) Im Rahmen dieser interkommunalen Zusam-
menarbeit unterstützen die Kommunen ihre Part-
nerkommunen in den neuen Bundesländern in er-
heblichem Umfang mit vielfältigen personellen und 
sächlichen Hilfen. 

Bei der personellen Verwaltungshilfe steht die Ent-
sendung von Verwaltungsfachleuten in die Kom-
munen der neuen Bundesländer im Vordergrund. 

Die Kommunen haben mehrere tausend Mitarbeiter 
in die Kommunen der neuen Länder entsandt, die 
beim Aufbau der Verwaltungen helfen. 

Die personelle Hilfe der Kommunen erfaßt auch die 
Vermittlung von spezifischen Fachkenntnissen in 
den verschiedenen kommunalen Aufgabenberei-
chen sowohl durch Schulung in der Kommunalver-
waltung selbst als auch durch Entsendung von 
Fachkräften in die Kommunen der neuen Bundes

-

länder. 

Fachliche Hilfen werden vielfach über Beratungen 
geleistet. Zum Teil wird die Erledigung von Verwal-
tungsaufgaben in die Kommunalverwaltungen in 
den alten Bundesländern verlagert. Dort werden 
u. a. Entscheidungen der Kommunen der neuen 
Bundesländer vorbereitet und Vorgänge bearbeitet 
(z. B. die Zusammenstellung von Genehmigungs-
unterlagen sowie die Begutachtung juristischer Pro-
blemstellungen). 

In größerem Umfang leisten die Kommunen Ver-
waltungshilfe durch die Bereitstellung von Büroaus-
stattungen, Büromaterialien, Fahrzeugen, Anlagen 
usw. 

Die von den Kommunen aufgewandten Finanzmit-
tel zur Entsendung von Personal und zur Finanzie-
rung der weiteren Aktivitäten im Rahmen von Städ-
tepartnerschaften und Länderprogrammen zur Ver-
waltungshilfe belaufen sich auf mehrere 100 Mio. 
DM. Genauere Angaben hierzu liegen nicht vor. 

Die Verwaltungshilfe der Kommunen wird durch 
das vom BMI geförderte Projekt „Hilfe zum Aufbau 
der kommunalen Selbstverwaltung in den neuen 
Bundesländern" der kommunalen Spitzenverbände 
sowie durch weitere auf einzelne Fachverwaltun-
gen bezogene Informations-, Beratungs- und Fort-
bildungsdienste, die von einzelnen Bundesministe-
rien unterstützt werden, ergänzt. Außerdem fördert 
der Bund das Institut für Urbanistik (Difu) in Berlin, 
dessen Städte-Beratung und Arbeitshilfen zu ak-
tuellen kommunalen Problemen allen Mitglied-
städten des Deutschen Städtetages auch in den 
neuen Bundesländern offenstehen. 








